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air. 36 3flttfïï. frf)tt)ctj. .f»anbh>.=3eit««*9 (Organ fur bie

ftmkö ttitb pUlitiir-Jlufgeboi

(9Iu§ SJiittexlunaen beë @e!r«tariate§ be§ @d)roeis. ©eroerbeoereitrê.)

H.-J. ®cr Parteitag ber fd^roetg. ©ozialbemofraten
[jat- hie ©elegeußcit bcr fReufcßaffuug einer äRilitär»
organisation benüßt, um bie gorberuug eiucS boll»
ftänbigcn Verbotes ber Verroenbuug bon
ÜÖiilitärS bet Streifs als eine erfte Vebiugung
für bie 3u[itmmung zur netten ©efeßeSborlage über»

fjaupt aufzuteilen.
®er ßentratborftanb beS ©ßroeizcr. ©eroerbebereiuS

tjat biefe grage ebenfalls einer genauen Uuterfußung
unterzogen utib mürbe tjierin burß fpätcr eingegangene
Vefßlüffe bon ©eftionen unterftüßt. ®er 3.c^tral-
borftanb get)t mit bcr obigen gorberung nißt einig,
lieber bie ©treifs felbft ift 511 fagen, baß niemaub bem

Arbeiter baS Veßt auf (Streif beftreiteu miß, allein bie

(Streifê roerben je länger je meßr bon ben Arbeitern
angemenbet, nißt nur um über irgettb einen materiellen
ißitnEt — roie Kürzung ber SIrbeitSgeit, ©rßößung beS

8oßncS — günftigere Vcbingungcn zu erzwingen, foit»
beim um SRaßtf ragen zur ©ntjßeibung zu bringen,
wie baS ffteßt, einen ben Arbeitern mißliebigen fRebeti»

arbeiter ober Vorarbeiter, SDireftor zwangSroeife ent»

fernen ober nur organifierte Arbeiter als guläffig er»

flären zu fönneu,
'

allgemeine Soßnfragen für alle
Arbeiter zu beftimmen, Venüßuug bon gemiffett Ver»

mittïungSbureauç burßzufeßen uub bergleicfjen meßr

®ierzu fommt ber politifße ©ßarafter ber Streifs,
inbem mit bereu §ülfe ber Kleinbetrieb möglißft fßarf
betroffen, menn immer möglidE) ruiniert roerben foil.

®ic ©treifs tnüffeu auß bazu bietten, bie Partei»
organifation zu ftärfen, beten Sßert zu bemouftrieren.
®ie leitenben fßerfoneit müffeit bon 3eit Zu 3eit eine

Vtobe ißreS Organifation§talente§ ablegen, roozu bie

©treifê bie roiüfommenften SDfittel bieten. 2luS biefem
©runbe roeibeu bie gorberttngen oft auß bon Anfang
an fo gefteUt, baß an ein Verainigen feitenS ber Unter»
neßrner nißt zu benEeu ift; befto fd^roieriger toerbcit
bie Verßanblungeu, befto erregter bie Staffen, benen

man nißt genug bie fpartnädigfeit ber „SluSfauger"
bor füugen füßren Eatttt. 2luß im ißublifum unb bei
ben VerroaltungS» unb ©erißtsbeßörben roirb biefer
leitete @efidf)tSpunft immer fo biel als mögliß in ben

Vorbergrunb geflohen unb ba ber Slrbeiter allgemein
als ber fßroäßfte Kontrahent augefeßen roirb — ob»

gleiß er eS itt ÜBirflißfeit nißt ift — fo bleibt ftctS
etroaS auf bem böfen Arbeitgeber hängen. ®er äReifter
muß — naß bem Urteil ber Arbeiterblätter — immer
bie ©ßulb an qUem tragen, felbft an ben SluSfßreit»
ungen ber ©treifer. ©cfßäfte roerben boßfottiert, auß
roenn eS fiß berauSftellt, baß blc Slnflageu ungereßt»
fertigt roaren.

®iefe berfßießenen Aufgaben ber ©treifs — bereß»
tigte unb unberechtigte — geben baßer audß Veran»
laffung, féitenS ber Slrbeiterorganifationeu fo biel als
möglich Ausnahmen bon ben befteßenbcit ©efeßen zu
forbern unb jebér. SRaßnaßme mit SBußt entgegen zu
treten, roelche bie Sluroenbung unerlaubter SRittei meßr
einfdßränfen reiß.

©ine ^»außtbifferenz zwifßen ben Hnißauuugen ber
Arbeiter unb ber Unternehmer befteßt oft bariu, baß
erftere glauben, fo balb ber Vefßluß zum Streif gefaßt
fei, fo ßätteu fiß aße VerufSangeßörigc bemfelbcn' Zu
fügen, bie Arbeit ßätte überaß ftifl zu fteßen, ßReifter
unb Polizei hätten fein Sftedßt, bie SlrbeitSroißigen zu
fßüßen ober bie zum £eit feßr „ßaubgreiflißen" ©im
roirfungen unb „fßlagenben" VeroeiSfüßrungen auf bie

„©treifbreßer" zu berßüten. @S foß eine Art fyauft»

$ubtiïationen beê Scßroeijer. ©eroetbeöereinS) 579

reßt gelten uub bie ArbeitSroißigen foflen als bogelfrei
erflärt roerben. — ©cßöner fReßtSftaat

SOSir ßaben oben einige äRotiOe angefüßrt, bie zu
ben ©treifs Veranlaffung geben, fie ftnb biclfaß als
unberechtigte zu bezeichnen. 28ie fommett aber bie
Streifst a tfäßliß zur Ausführung? 3m Vaster
ßRaurerftreif z- rourbe boit ben Strbciterfüßrern
felbft fonftatiert, baß neu fpergereiftc, zum großen STcit

überßaupt SBanberarbeiter, audß foieße aitS auberen Vc=
rufSarten — Vabaubrüber als äReßrßeit mitbefcßloffen
ßaben. 2Bic leießt ift eS mit ©cßlagroorten auf bie
Unternehmer uub auf bie heutige ©efeßfcßaftSorbmtug
bie Seute zu entflammen uub — einen ©treifbefeßtuß
ZU probozieren, befonberS roenn bte ©timmenbeit zum
großen Seit gar nießt bon ben folgen betroffen roerben.
2)ie befonneren ©lemente roerben überftirmnt ober gar
mißßaubctt, roenn fie abraten unb ftRancßcr roürbe. bei
geßeitner 2tbftimmung „nein" feßreibeü, roenn biefe
©infcßücßterungSpotitif nießt praftiziert roürbe.
©S roirb nießt barnaeß gefragt, ob ber ©in^elne bie

„Segnungen" ber neuen gorberungen begeßrt, roie z- V.
©titd», 2Ifforb» ober 3^Uoßtt in biefem ober jenem
Verufe, ob ber Arbeiter in feinem ©efcßäftc bottftänbig
Zufriebcn ift, ob ber Unternehmer in ber flauen ©e»

fcßäftSzcit gegen feinen eigenen Vorteil bie Arbeiter
namentlich bie Verheirateten behält unb bafür roäßreub
ber ©aifott nießt bie ßücßften greife zußleu fauu. ®cr
große ©cßaben, ben ber Slrbeiter, bcr SReiftcr, bie bieleit
Sente, roelcßc bon ißuen abhängen, baS ganze ^Sla^ge?
fcßäft, ebentuell bie 3nbuftrie eines ganzen SanbeS er»
leiben — um bielteicßt feßr fragroürbige materielle ober
politifeße Slcnbcritngen bafür einzutaufeßen — baS fommt
2lßeS nießt in Vetraßt, roenn nur ber „Klaffenfampf"
fo reßt zum 2lusbrud gelangt.

3eber, bcr fiß ben Slnfßauungen uub Vefßlüffeu,
bie ißm nißt eittfpreßeit, roiberfeßt unb arbeitet —
roirb erbarmungslos als „©treifbreßer", „Verräter",
unb roie bie liebcnSroürbigen 3urufe alle ßeißen, gc=
uannt. Sogar gegenüber SReiftern, bie ißren betroffenen
Kollegen auSßeifett uub mit ißren ©ößnen in ben im
©treif fteßenben 28erfpläßen arbeiten, roirb bie ©in»
fßüßterungS» unb AugriffStaftif feitenS ber Arbeiter
angemenbet.

©0 lange unfere jeßige VeßtSorbnung befteßt —'
unb naß bett ©treifprobeu roerben fiß ^ianße auß
nißt naß bem fozialiftifß»fommuniftifßen ©cioaltSftaat
feßnen — ßat nun jebermanu baS IReßt, feitenS ber
ftaattißcn Organe ©ßuß für ißerfou, ©igentum uub
SlrbeitSfreißeit zu oerlaugen. fyiU' Streifs befteßt feine
SluSnaßme,

fRun fommt eS aber gleißrooßl bei jebem Streif
bor, baß SlrbeitSroillige nißt genügeub gefßüßt roerben.
©elbft bei cntfßiebenem Wbrocßreu ber 3itbringlißEeiten
gegenüber SlrbeitSroiHigen unb ©efßäftSlenteu rourbeu
bie Vefßimpfungen unb Sätlißfeiten, z- V. in 3ünß
uub Suzern, fortgefe|t. 3uzugebeu ift, baß es feßr
fßreer ift, immer unb an jebem Drtc bereit zu fein,
Arbeitswillige- zu fßüßeu unb eS muß anerfannt roer»
ben, baß bie ©erießte, coenn f^älle bon unerlaubten 2tn»
griffen beroiefen roerben, ftrafenb eingreifen, allein bie

VeroeiSfüßrung ift oft feßr fßreer. ®aßer follten
fiß ßie organifierteu ©eloerbetreibenbeu zur ßsflidjt
maßen, bon Slnfang beS ©treifes an alles aufzubieten,
roaS zur formellen VeroeiSfüßrung nötig ift. 9lm befteti
ift es, roenn fiß bie Vereine mit einem VeßtSfunbigeu
in Verbiubuug. feßett unb in jebem fjall bas VeroeiS»
material mit einem entfpreßenben ©trafantrag an bie
Veßörben gelangen laffert. ©aße ber fantoualcn uub:
.örttißen ©eroerbebereiue unb ißrer Vertreter in ben

; Veßörben ift eS, fobalb eine IReßtSberroeigerung bor?-

Nr. 36 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung (Organ für die

Streiks und Militär Aufgebot.

(Aus Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

Der Parteitag der schweiz. Sozialdemokraten
hat die Gelegenheit der Neuschaffung einer Militär-
organisation benützt, um die Forderung eines voll-
ständigen Verbotes der Verwendung bon
Militärs bei Streiks als eine erste Bedingung
für die Zustimmung zur neuen Gesetzesvorlage über-
Haupt aufzustellen.

Der Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins
hat diese Frage ebenfalls einer genanen Untersuchung
unterzogen und wurde hierin durch später eingegangene
Beschlüsse von Sektionen unterstützt. Der Zentral-
vorstand geht mit der obigen Forderung nicht einig.
Ueber die Streiks selbst ist zu sageu, daß niemand dein
Arbeiter das Recht auf Streik bestreiken will, allein die

Streiks werden je länger je mehr von den Arbeitern
angewendet, nicht nur um über irgend einen materiellen
Punkt — wie Kürzung der Arbeitszeit, Erhöhung des

Lohnes — günstigere Bedingungen zu erzwingen, son-
dern um Macht fragen zur Entscheidung zu bringen,
wie das Recht, einen den Arbeitern mißliebigen Neben-
arbeiter oder Vorarbeiter, Direktor zwangsweise ent-
fernen oder nur organisierte Arbeiter als zulässig er-
klären zu können, allgemeine Lohnfragen für alle
Arbeiter zu bestimmen, Benützung von gewissen Ver-
mittlnngsbureaux durchzusetzen und dergleichen mehr

Hierzu kommt der politische Charakter der Streiks,
indem mit deren Hülfe der Kleinbetrieb möglichst scharf

betroffen, wenn immer möglich ruiniert werden soll.

Die Streiks müssen auch dazu dienen, die Partei-
organisation zu stärken, deren Wert zu demonstrieren.
Die leitenden Personen müssen von Zeit zu Zeit eine

Probe ihres Organisationstalentes ablegen, wozu die

Streiks die willkommensten Mittel bieten. Ans diesem

Grunde werden die Forderungen oft auch von Anfang
an so gestellt, daß an ein Bewilligen seitens der Unter-
nehmer nicht zu denken ist; desto schwieriger werden
die Verhandlungen, desto erregter die Massen, denen

man nicht genug die Hartnäckigkeit der „Aussauger"
vor Augen führen kann. Auch im Publikum und bei
den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden wird dieser
letztere Gesichtspunkt immer so viel als möglich in den

Vordergrund geschoben und da der Arbeiter allgemein
als der schwächste Kontrahent angesehen wird — ob-
gleich er es in Wirklichkeit nicht ist — so bleibt stets
etwas auf dem bösen Arbeitgeber hängen. Der Meister
muß — nach dem Urteil der Ärbeiterblätter — immer
die Schuld an gllem tragen, selbst an den Ausschreit-
ungen der Streiker. Geschäfte werden boykottiert, auch

wenn es sich herausstellt, daß Ue Anklagen ungerecht-
fertigt waren.

Diese verschiedenen Aufgaben der Streiks — berech-

tigte und unberechtigte — geben daher auch Veran-
lassung, seitens der Arbeiterorganisationen so viel als
möglich Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen zu
fordern und jeder Maßnahme mit Wucht entgegen zu
treten, welche die Anwendung unerlaubter Mittel mehr
einschränken will.

Eine Hauptdifferenz zwischen den An'chauungen der
Arbeiter und der Unternehmer besteht oft darin, daß
erstere glauben, so bald der Beschluß zum Streik gefaßt
sei, so hätten sich alle Berufsangehörige demselben zu
fügen, die Arbeit hätte überall still zu stehen, Meister
und Polizei hätten kein Recht, die Arbeitswilligen zu
schützen oder die zum Teil sehr „handgreiflichen" Ein-
Wirkungen und „schlagenden" Beweisführungen auf die

„Streikbrecher" zu verhüten. Es soll eine Art Faust-

Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) S7S

recht gelten und die Arbeitswilligen sollen als vogelfrei
erklärt werden. — Schöner Rechtsstaat!

Wir haben oben einige Motive angeführt, die zu
den Streiks Veranlassung geben, sie sind vielfach als
unberechtigte zu bezeichnen. Wie kommen aber die
Streiks tatsächlich zur Ausführung? Im Basler
Manrerstreik z. B. wurde von den Arbeiterführern
selbst konstatiert, daß neu Hergereiste, zum großen Teil
überhaupt Wanderarbeiter, auch solche aus anderen Be-
rnfsarten — Radaubrüder als Mehrheit mitbeschlossen
haben. Wie leicht ist es mit Schlagworten ans die

Unternehmer und auf die heutige Gesellschaftsordnung
die Leute zu entflammen und — einen Streikbeschluß
zu provozieren, besonders wenn die Stimmenden zum
großen Teil gar nicht von den Folgen betroffen werden.
Die besonneren Elemente werden überstimmt oder gar
mißhandelt, wenn sie abraten und Mancher würde bei
geheimer Abstimmung „nein" schreiben, wenn diese

Einschüchterungspolitik nicht praktiziert würde.
Es wird nicht darnach gefragt, ob der Einzelne die

„Segnnngen" der neuen Forderungen begehrt, wie z. B.
Stück-, Akkord- oder Zeitlohn in diesem oder jenem
Berufe, ob der Arbeiter in seinem Geschäfte vollständig
zufrieden ist, ob der Unternehmer in der flauen Ge-
schäftszeit gegen seinen eigenen Vorteil die Arbeiter
namentlich die Verheirateten behält und dafür während
der Saison nicht die höchsten Preise zahlen kann. Der
große Schaden, den der Arbeiter, der Meister, die vielen
Leute, welche von ihnen abhängen, das ganze Platzge-
schäft, eventuell die Industrie eines ganzen Landes er-
leiden — um vielleicht sehr fragwürdige materielle oder
politische Aenderungen dafür einzutauschen — das kommt
Alles nicht in Betracht, wenn nur der „Klassenkampf"
so recht zum Ausdruck gelangt.

Jeder, der sich den Anschauungen und Beschlüssen,
die ihm nicht entsprechen, widersetzt und arbeitet —
wird erbarmungslos als „Streikbrecher", „Verräter",
und wie die liebenswürdigen Zurufe alle heißen, ge-
nannt. Sogar gegenüber Meistern, die ihren betroffenen
Kollegen aushelfen und mit ihren Söhnen in den im
Streik stehenden Werkplätzen arbeiten, wird die Ein-
schüchternngs- und Angriffstaktik seitens der Arbeiter
angewendet.

So lange unsere jetzige Rechtsordnung besteht '

und nach den Streikproben werden sich Manche auch
nicht nach dem sozialistisch-kommunistischen Gewaltsstaat
sehnen — hat nun jedermann das Recht, seitens der
staatlichen Organe Schutz für Person, Eigentum und
Arbeitsfreiheit zu verlangen. Für Streiks besteht keine

Ausnahme.
Nun kommt es aber gleichwohl bei jedem Streik

vor, daß Arbeitswillige nicht genügend geschützt werden.
Selbst bei entschiedenem Abwehren der Zudringlichkeiten
gegenüber Arbeitswilligen und Geschäftsleuten wurden
die Beschimpfungen und Tätlichkeiten, z. B. in Zürich
und Lnzern, fortgesetzt. Zuzugeben ist, daß es sehr
schwer ist, immer und an jedem Orte bereit zu sein,
Arbeitswillige- zu schützen und es muß anerkannt wer-
den, daß die Gerichte, wenn Fälle von unerlaubten An-
griffen bewiesen werden, strafend Angreifen, allein die

Beweisführung ist oft sehr schwer. Daher sollten
sich chie organisierten Gewerbetreibenden zur Pflicht
machen, von Anfang des Streikes an alles aufzubieten,
was zur formellen Beweisführung nötig ist. Am besten
ist es, wenn sich die Vereine mit einem Rechtskundigen
in Verbindung setzen und in jedem Fall das Beweis-
material mit einem entsprechenden Strafantrag an die
Behörden gelangen lassen. Sache der kantonalen und,
.örtlichen Gewerbevereine und ihrer Vertreter in den

^ Behörden ist es, sobald eine Rechtsverweigernng vor-
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liegt, bie entfprecßeitbeu ©cßritte gu tun, bamit bem

Eefeße unb ber ©erfaffung Eenüge geleiftet wirb.

$u allen bief en ([Raßuaßmen braucßt man ein

(Wititäraufgebot moßl nießt. ®te fantcmaten ©oligei-
organe bürften in ber fRegel genügen, fomeit eë fieß

nm ben ©dßuß ber Arbeitswillig en, ber ©erfott unb
beS Eigentums, ittSbefonbere in ben ©täbten, ßanbelt.
Etmaë aubereS ift eS aber, wenn bie ©treifenben in
(Waffe fieß grobe SI uëf cß reit un g en 51t feßulbett
fommen loffert ober folcße 51t befürchten fittb unb bie

©oligei uießt meßr ftar! genug befunbett wirb, utn bem

©cßuße bou ©erfonert uttb Eigentum gerecht 311 werben.
35iefcr $all trifft teic£)t gu, wenn, wie bei ben Slrbeiteu
im (Rßeitttal ober beim ©impion, größere (Waffen bon
nngebitbeten frembett Elementen beifammen finb. (Wan
muß aucß nießt öergeffen, baß namentlich, wenn ein
(Streif uaeß langem gäßern Kampfe als berloren be=

traeßtct werben muß, bie (Rot eingießt, bie ©treifenben
feine Slrbeit finbett, bann eine Erbitterung ©laß greift?-
bie fid) eßer gegen bie Unternehmer als gegen jene ricßtet,
bie ben ©treif ebeutuell mutwillig Oerautaßt ßabcn.
ferner ift gu beulten, baß ein ©treif unb bie bamit
Oerbunbeneu (Waffenaufläufe, wie fein aubereS (Wemettt
bafür günftig finb, um rcbolutiouar=auarcßiftifcßeu Ele=

menteit willfommene Eelegeußeit 511 geben, bie llm=
wälgung ber EefellfcßaftSorbnurtg ins ©raftifcße gu
überfeßen unb „alles Eigentum als $)iebftaßl" augin
feßen, — ttämlicß baSjenige ber anbern ©ürger. —
SBelcße ©arantiett fönuen Slrbeiterfüßrer in fotcßeu ffällen
geben? Ear feine. Die (Waffen finb ißrcr Eemalt
entriffen, bie ©oligci wirb gufamtnengetrieben — bie

fRoßeit unb Eewalttat ßabeu ißreu Sauf. @0 ging cS

erft biefeS 3aßr wieber itt i^üricß, fo gefcßaß eS iu ©ettf
beim Dramftreif, fo befürchtete eS aucß bie ©t. ©aller
Regierung, ttacß ben ©eröffentticßungen beS ©orftanbeS
ber fantonalen ©rütln unb Slrbeiterüereiue beim Militär -
aufgebet im (Rßeitttal, wo bie oßueßiu ,31t SluSfcßreituugen
geneigten heißblütigen Italiener bie ftreifeube (Waffe
bilbeten.

3n biefen fällen ßanbelt eS ficß alfo
burcßauS nießt um eine iß art ei na ßme ber (Re

gieruug unb beS (WilitärS gu Eunfteu ber
Unterneßmer, fonbern barum, Eigentum unb Sebeu

gu feßüßen, wogu bie ©oligei im gegebenen ffalle uießt
auSreicßen Eann. Einer foleßen ©erwenbuttg
entfprießt unfere Sun beë per faff ung, bie ben

Äantonen gum $mede ber fperfteltuug ber Drbnuttg
bei Uttrußett baS (Wilitär beS Äant-onS gur Verfügung
läßt.

Die Kantone maeßen ßieüon aucß gu anbern, als
nur gu allgemeinen ©idßerungSgwecfeu bei Sin (aß bon
©treifë Eebraucß, g. S3, bei ©ranbauSbrücßett, bei ffeft=
ließfeiten, größereu ©egräbniffen u. a. m.

ES ift nießt woßl auguneßmen, baß bie &autonS=
regierungen oßite (Rot bon ißrem (Recßte Eebrattcß
maeßen, bentt baS Slufgebot an fieß bringt unwiltfürlicß
große Slufreguttg in bie gange ©ebölferung, eine (Reiße

bon Qntereffeu werben gefcßäbigt — unb bem Danton
entfteßen nießt unerßeblicße Soften.

Die Unterneßmer unb mit ißnen gewiß uotß eine
(Reiße auberer ©ürger müßten ein ©erbot ber ©er=

wenbuttg bon (Wilitär bei allen ©treifS als eine birefte
© e g ü n ft i g u u g beS ©treifS, als eine ©utßeiß
ung boit Eemalttaten anfeßen. Der fcßmei
gerifeße Eemerbeftaub würbe niemals einer
(Wilitärorgauifation guftimmen fönuen, fieß

bielmeßr berfelben entfeßieben miberfeßen, wclcße bie
©erw-enbung bon (Wilitär iu ben oben be
nannten außer or ben fließen fällen gnV .Çter*

ftelluug ber Drbuung uttb gur ©ermeibung bott SluS-
feßreitungen berbieten würbe. Ein folcßeS ©erbot
ftüube ber gwedbeftimmuug un fer er (Witig
armee g er a b eg u entgegen.

©treifS borbeugeu ift gewiß beffer, als fie, wenn
begonnen, befämpfen git müffen. 2öo berechtigte gor=
bermtgen geftellt werben, foil man fieß ber eingeßenben
(ßrüfung unb wenn immer möglicß aucß ber Eetteßmigung
uießt wiberfeßeu. ©ertrauenSmänner ober ßommiffionen
ber Slrbeiter beS eigenen ©etriebes, welcßc bie SSünfcße
ber Slrbeiter bem Unterneßmer frei bortrageu fönuen,
ßabeu fieß bewäßrt. Ein foleßer ©erfeßr mit ben eigenen
Seilten ift fremben Eimnifcßuugeu, bereu ©eweggrüttbe
man uießt feuut, entfeßieben borgugießen. ©obaib aber
gorberuitgen geftellt werben, bie allgemein binbeitben
Sßarafter ßabeu, follteu ©efprccßuugeu iu ben ÜReifter=
bereinett hierüber ftattfinbeu. 3ft troß möglicßfteu
Entgegenkommens' eine Einigung nießt gu ergießen nnb
fommt cS gum ©rueße, fo ift eS gewiß am beften, wenn
bie ORcifterfcßaft fid; mit einem tücßtig geleiteten
Eewcrbebereiu in ©erbiubuug feßt. ®er ©treif
berliert nad; außen feßou biet gu feinen Eunften an
pribatetn Eßarafter, wenn bie geformte OJieifterfcßaft
fieß auf ©eite ber Slugegriffeuen ftellt. ®ie SRaßuaßmeu
fönuen biet umfießtiger getroffen, bie 9Rittel teießter be=

feßafft, bie ©eßörben eßer gum Sluffeßen gebradjt werben,,
wenn ber gefatnte Eewerbeftaub, n i cß t nur ein
3Re ift er ber ein, gitfatnmenfteßt. ®iefe Drganifation
ßat fieß iu ßimeß t>tefe§ Qaßr wieber feßr gut bewäßrt,.
ber bortige Eewerßeberbaub ßat aber aucß feßon feit
1897 entfprceßeubc ©eftimmnugeu in feinen Statuten,,
baß alle ©eftioneu, eS finb ißrer jeßt 29, bei jebem
©treif fieß aller SWaßttaßmeu enthalten folleu, bagegett
ber 2)elegicrteiiberfammluug bureß ben ©orftanb fofort
Slttgeige gu maeßen ßabeu. (ffiirb bie Slufnaßme beS>

©treifS als uotwenbig uttb berechtigt erklärt, fp ift eS.

nur uoeß bie bou ber SDelegiertenberfämmlung ernanute
ftomrniffioit, ioeld;c cutfcßeibet. Slucß eine feßwefgerifeße
©erufSorgauifatiou könnte uießt bie SBicßtigfeit ber atl=
gemeinen (Witwirfuug alter Eewerbetreibenbeit erfeßen..

SBaS ber feßw ei gerifeße Ee Wer beb er ein ßier
bireft tun fattn, ift ben ©eftioneu uulängft per
mitgeteilt worbett. Söürbe baS ©oftulat beS feßtueigerifeßen
EewerbebereiuS — bie ©cßaffung gefeßlicß atter
fan Itter ©crufSgeitoffcufcßafteu — enblicß in
Erfüllung geßen, fo wäre aucß für maneße ®ifferettg,
für (Weifter unb Slrbeiter eine Drganifation borßauben
uttb mit bereu §ülfe eine Söfittig möglicß, toelcßc bem
jeßigett, meßr anareßiftifeßen Eewaltguftanb, ber tmferer
ßibilifatiou unwtirbig ift, für alle Xeile weit borgugießem
toäre. ES ift bebatterlicß, baß feitenS ber ©eßörben —
uttb fclbft einer, wenn atteß flcinen Slttgaßl Eewerbe=
treibeuber — uießt meßr Einfießt befteßt uttb matt bie-

fieß immer feßlimtner gufpißenben, burcßauS uttbemofra-
tifdhen 3uftäitbe toeiter befteßen läßt, .pier wirb tutr
ein fräftigeS 3"f(("tmenfteßen bttreß ©elbftßülfe gum
^iele füßrett, um enblicß gu einer - rationellen
fcßmeigertfcßen Eewerbeorbnttng gu fommen.

llttlunter* Hvaltttlten
bei ber llttfiiiltterftdiernnj»

(3lu§ Sölitteilungen beë Setretariateê beë ©cfjroeij. ©eitierbetereinë.)

WK. 9Ran toirb fieß erinnern, baß anfangs 1904
iu ber gemerbtießeu unb ïageSpreffe eine maßlofe, uit=
lautere unb mit unrießtigen Slugabeu gefpicfte Sritif

'.gegen bie littfallfaffett ber feßweiger. ©erufS
berbänbe (ber ©pertgler, ©eßfoffer, ©cßreiner unb
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liegt, die entsprechenden Schritte zu tun, damit dem

Gesetze und der Verfassung Genüge geleistet wird.

Zu allen dies eil Maßnahmen braucht man ein

Militäraufgebot wohl nicht. Die kantonalen Polizei-
organe dürften in der Regel genügen, soweit es sich

um den Schutz der Arbeitswilligen, der Person und
des Eigentums, insbesondere in den Städten, handelt.
Etwas anderes ist es aber, wenn die Streikenden in
Masse sich grobe Ausschreitungen zu schulden
kommen lassen oder solche zu befürchten sind und die

Polizei nicht mehr stark genug befunden wird, um dem

Schutze von Personen und Eigentum gerecht zu werden.
Dieser Fall trifft leicht zu, wenn, wie bei den Arbeiten
im Rheintal oder beim Simplem, größere Massen von
ungebildeten fremden Elementen beisammen sind. Man
muß auch nicht vergessen, daß namentlich, wenn ein

Streik nach langem zähem Kampfe als verloren be-

trachtet werden muß, die Not einzieht, die Streikenden
keine Arbeit finden, dann eine Erbitterung Platz greift?-
die sich eher gegen die Unternehmer als gegen jene richtet,
die deil Streik eventuell mutwillig veranlaßt haben.
Ferner ist zu beachten, daß ein Streik und die damit
verbundenen Maffenauflänfe, wie kein anderes Moment
dafür günstig sind, um revolutionär-anarchistischen Ele-
menten willkommene Gelegenheit zu geben, die Um-
wälznng der Gesellschaftsordnung ins Praktische zu
übersetzen und „alles Eigentum als Diebstahl" anzu-
sehen, — nämlich dasjenige der andern Bürger. —
Welche Garantien können Arbeiterführer in solchen Fälle»
geben? Gar keine. Die Massen sind ihrer Gewalt
entrissen, die Polizei wird zusammengetrieben — die

Roheit und Gewalttat haben ihren Lauf. So ging es

erst dieses Jahr wieder in Zürich, so geschah es in Genf
beim Tramstreik, so befürchtete es auch die St. Galler
Regierung, nach den Veröffentlichungen des Vorstandes
der kantonalen Grütli- und Arbeitervereine beim Militär-
aufgebot im Rheintal, wo die ohnehin zu Ausschreitungen
geneigten heißblütigen Italiener die streikende Masse
bildeten.

In diesen Fällen handelt es sich also
durchaus nicht um eine Parteinahme derRe-
gierung und des Militärs zu Gunsten der
Unternehmer, sondern darum, Eigentum und Leben

zu schützen, wozu die Polizei im gegebenen Falle nicht
ausreichen kann. Einer solchen Verwendung
entspricht unsere Bundesverfassung, die den

Kantonen zum Zwecke der Herstellung der Ordnung
bei Unruhen das Militär des Kantons zur Verfügung
läßt.

Die Kantone machen hievvn auch zu andern, als
nur zu allgemeinen Sichernngszwecken bei Anlaß von
Streiks Gebrauch, z. B. bei Brandausbrüchen, bei Fest-
lichkeiten, größeren Begräbnissen u. a. m.

Es ist nicht wohl anzunehmen, daß die Kantons-
regierungen ohne Not von ihrem Rechte Gebranch
machen, denn das Aufgebot an sich bringt unwillkürlich
große Aufregung in die ganze Bevölkerung, eine Reihe
von Interessen werden geschädigt — und dem Kanton
entstehen nicht unerhebliche Kosten.

Die Unternehmer und mit ihnen gewiß noch eine

Reihe anderer Bürger müßten ein Verbot der Ver-
Wendung von Militär bei allen Streiks als eine direkte
Begünstigung des Streiks, als eine Gntheiß-
ung von Gewalttaten ansehen. Der schivei-
zerische Gewerbestand würde niemals einer
Militärorganisation zustimmen können, sich

vielmehr derselben entschieden widersetzen, welche die
Verwendung von Militär in den oben be-
nannten außerordentlichen Fällen zuä Her-

stellung der Ordnung und zur Vermeidung von Aus-
schreitungen verbieten würde. Ein solches Verbot
stünde der Zweckbestimmung unserer Miliz-
armee geradezu entgegen.

Streiks vorbeugen ist gewiß besser, als sie, wenn
begonnen, bekämpfen zu müssen. Wo berechtigte For-
dernngen gestellt werden, soll man sich der eingehenden
Prüfung und wenn immer möglich auch der Genehmigung
nicht widersetzen. Vertrauensmänner oder Kommissionen
der Arbeiter des eigenen Betriebes, welche die Wünsche
der Arbeiter dein Unternehmer frei vortragen können,
haben sich bewährt. Ein solcher Verkehr mit den eigenen
Leuten ist fremden Einmischungen, deren Beweggründe
man nicht kennt, entschieden vorzuziehen. Sobald aber
Forderungen gestellt werden, die allgemein bindenden
Charakter haben, sollten Besprechungen in den Meister-
vereinen hierüber stattfinden. Ist trotz möglichsten
Entgegenkommens eine Einigling nicht zu erzielen und
kommt es zum Bruche, so ist es gewiß am besten, wenn
die Meisterschaft sich mit einem tüchtig geleiteten
Gewerbeverein in Verbindung setzt. Der Streik
verliert nach außen schon viel zu seinen Gunsten an
privatem Charakter, wenn die gesahnte Meisterschaft
sich auf Seite der Angegriffenen stellt. Die Maßnahmen
können viel umsichtiger getroffen, die Mittel leichter be-

schafft, die Behörden eher zum Aufsehen gebracht werden,,
wenn der gesamte Gewerbestand, nicht nur ein
Me ister verein, zusammensteht. Diese Organisation
hat sich in Zürich dieses Jahr wieder sehr gut bewährt,
der dortige Gewerbeverband hat aber auch schon seit
1L97 entsprechende Bestimmungen in seinen Statuten,,
daß alle Sektionen, es sind ihrer jetzt 29, bei jedem
Streik sich aller Maßnahmen enthalten sollen, dagegen
der Delegiertenversammlung durch den Vorstand sofort
Anzeige zu machen haben. Wird die Aufnahme des.
Streiks als notwendig und berechtigt erklärt, sö ist es,

nur noch die von der Delegierteilversammlung ernannte
Kommission, welche entscheidet. Auch eine schweizerische
Berufsorganisation könnte nicht die Wichtigkeit der all-
gemeinen Mitwirkung aller Gelverbetreibendell ersetzen..

Was der schweizerische Gewerbeverein hier
direkt tun kann, ist den Sektionen unlängst per Zirkular
mitgeteilt worden. Würde das Postulat des schweizerischen
Genierbevereins — die Schaffung gesetzlich an er-
kann ter Ber ufsg en vssensch asten — endlich in
Erfüllung geheil, so wäre auch für manche Differenz,
für Meister und Arbeiter eine Organisation vorhanden
und mit deren Hülfe eine Lösung möglich, welche dem
jetzigen, mehr anarchistischen Gewaltznstand, der unserer
Zivilisation unwürdig ist, für alle Teile weit vorzuziehen!
wäre. Es ist bedauerlich, daß seitens der Behörden —
und selbst einer, wenn auch kleinen Anzahl Gewerbe-
treibender — nicht mehr Einsicht besteht und man die
sich immer schlimmer zuspitzenden, durchaus nndemokra-
tischen Zustände weiter bestehen läßt. Hier wird nur
ein kräftiges Zusammenstehen durch Selbsthülfe zum
Ziele führen, um endlich zu einer. rationellen
schweizerischen Gewerbeordnung zu kommen.

Unlautere Praktiken
bei der Unfallversicherung.

(Aus Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

VVl<. Man wird sich erinnern, daß anfangs 1994
in der gewerblichen und Tagespreffe eine maßlose, un-
lautere und mit unrichtigen Angaben gespickte Kritik

-.gegen die Unfallkassen der schweizer. Berufs-
verbände (der Spengler, Schloffer, Schreiner und
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